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Unpolitisches. 
Karl May als Kläger. Der „berühmte“ Karl May-Dresden, seines Zeichens Reiseschriftsteller, hatte 

bekanntlich im Mai d. J. vor dem Amtsgericht Charlottenburg Klage erhoben gegen den Redakteur 

L e b i u s ,  der ihn im „Bunde“ beschuldigt habe, er habe seine zahlreichen Reisewerke nicht auf Grund 

eigener Anschauungen geschrieben, sondern erfunden, und sei wiederholt  s c h w e r  b e s t r a f t  

worden, unter anderem, weil er in früheren Jahren der Führer einer  r e g e l re c hte n  R ä u b e r b a n d e  

in den erzgebirgischen Wäldern gewesen sei und sich an zahlreichen Einbrüchen und Diebstählen 

beteiligt habe. Der Gerichtshof kam damals zu einer  F r e i s p r e c h u n g  des Beklagten Lebius. In der 

Zwischenzeit hat nun Karl May durch seinen Rechtsbeistand Erhebungen anstellen lassen, auf welche 

Gewährsmänner sich Lebius bei seinen Angaben stützte. In erster Linie verdanke Lebius seine 

Mitteilungen dem Waldarbeiter  K r ü g e l ,  von dem Lebius behauptete, daß er mit May zusammen im 

Zuchthaus gesessen und Mitglied seiner Räuberbande gewesen sei. Infolgedessen strengte Karl May 

die Privatklage gegen Krügel an, die am Dienstag vor dem Schöffengericht zu Hohenstein-Ernstthal zur 

Verhandlung kam. – Unter den neun Zeugen befand sich auch Redakteur  L e b i u s - Berlin. – Nach 

dreistündiger Verhandlung wurde folgender  Ve r g l e i c h  geschlossen: Der Angeklagte bedauert, dem 

Schriftsteller Lebius gegenüber diejenigen Aeußerungen über den Privatkläger erzählt zu haben, die 

den rechtlichen Teil der Klage bilden; er erklärt weiter, daß er diese Angaben  u n g e p r ü f t  

w e i t e r g e g e b e n  habe und nicht aufrechterhalten könne. Er nimmt infolgedessen die  

b e l e i d i g e n d e n  A n g a b e n  z u r ü c k .  Der Privatkläger nimmt diese Ehrenerklärung an. Die 

gesamten Kosten des Verfahrens übernimmt der Angeklagte, die gerichtlichen werden gegeneinander 

aufgehoben. Der Privatkläger zieht die Privatklage und den Strafantrag zurück. Karl May hatte 

ursprünglich wegen 25 im „Bund“ veröffentlich[t]er beleidigender Angaben Klage erhoben, diese jetzt 

aber nur in bezug auf fünf Punkte aufrechterhalten. 
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